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Bewahren Sie diesen Ratgeber gemeinsam mit dem Europäischen Unfallbericht in Ihrem Handschuhfach auf!

Unfallstelle absichern

Warnblinkanlage einschalten und Warnweste 
anziehen

Pannendreieck aufstellen!

Entfernung zum Unfallort:

Autobahn: ca. 250 m
Freilandstraße: ca. 150 m
Ortsgebiet: ca. 50 m
Abstand zum Fahrbahnrand ca. 1m

Insassen aus der 
Gefahrenzone bringen

Auf Autobahnen und Schnellstraßen sollten die 
Insassen den Wagen verlassen und sich abseits der 
Fahrbahn in Sicherheit bringen

Erste Hilfe leisten! 

Leiten Sie lebensrettende 
Maßnahmen ein

Polizei verständigen Notruf 133

Die Polizei sorgt für die Verständigung der nötigen 
Rettungs- und Hilfsorganisationen.

Nötige Notrufinformationen:

Was ist geschehen ?

Wo ist der Unfallort ?

Wie viele Verletzte gibt es ?

Wer ruft an ?

Was ist bei Sachschaden 

zu tun

INFO

bei Unfällen 
mit Wild- oder Haustieren, 
bei Park-, Vandalismus oder 
Brandschäden ist die Polizei 

unverzüglich zu verständigen

Notieren sie wichtige Daten des Unfallgegners wie 
Name, Adresse, Telefonnummer des Lenkers und 
Fahrzeughalters, Kennzeichen, Automarke und 
Führerscheindaten des Lenkers.

Unfallbericht mit dem Unfallgegner erstellen und 
beiderseits unterzeichnen (kein Schuldanerkenntnis, 
sondern lediglich eine Wiedergabe des 
Unfallhergangs).

Sollte der Unfallgegner seine Fahrzeugpapiere nicht 
vorweisen, verständigen Sie sofort die Polizei.

Beweismittel
Fotografieren Sie die Unfallstelle
Sind Zeugen vorhanden, notieren Sie deren Namen, 
Anschrift und Telefonnummer
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+43 664 75009244        www.vb-weinhandl.at     


